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Verein IDEA Flugplatz Dübendorf (www.ideafd.ch) 

 
 

 
10. Feierabendgespräch  
«Militärflugplatz Dübendorf: Aviatik-Konzepte» 
Ergebnis des 10. Feierabendgesprächs des Vereins IDEA Flugplatz Dübendorf 
vom 15. Juni 2023 
Kurzbericht 
 
Der Verein IDEA Flugplatz Dübendorf hat am 15. Juni 2023 das 10. öffentliche 
Feierabendgespräch im Restaurant Hecht in Dübendorf durchgeführt. Thema: 
«Militärflugplatz Dübendorf: Aviatik-Konzepte». Das Gespräch fand wieder in Form eines 
Seminars statt. Es haben 16 Personen teilgenommen. Der vorliegende Kurbericht fasst die 
Ergebnisse des Anlasses zusammen. 
 
 

A    Einleitende Bemerkungen 
Der Vereinspräsident, Cla Semadeni, leitete den Anlass mit Hinweisen zu aktuellen 
Meldungen und Entwicklungen ein. Der erste Hinweis betraf die Medienmitteilung des 
Bundesrates vom 26. April 2023 zur Anpassung der der Verordnung über die Infrastruktur 
der Luftfahrt. Ihr und den Erläuterungen können folgende Aussagen entnommen werden: 
Å Von militärisch zu zivil: Der Flugplatz in Dübendorf befindet sich in einer Umnutzungsphase.  
Å Mit der Revision können sich schon während der Übergangsphase aviatische Betriebe ansiedeln 

und den Flugplatz nutzen. 
Å Such-, Rettungs- und Polizeiflüge (sowie Flüge des Zolls) werden nicht mehr dem Kontingent von 

zivilen Flügen angerechnet. 
Å Zumindest ein Teil des freiwerdenden Kontingents von 1000 Flugbewegungen kann die Firma 

Nomad Technics in Anspruch nehmen. Dies soll gemäss den Beschlüssen der GS UVEK und VBS 
explizit möglich werden. Offenes Tor für Businessjets. 

Å Diese Sonderregelung soll die politisch erwünschte Entwicklung in Dübendorf ermöglichen. 

 
Der zweite Hinweis betraf sein Schreiben an den Bundesrat vom 30. April 2023. Es hat 
folgenden Inhalt: 
α5ŜǊ ¦ƴǘŜǊȊŜƛŎƘƴŜƴŘŜ ƴƛƳƳt die Anpassung der Verordnung über die Infrastruktur der Luftfahrt (VIL) 
zum Anlass, um den Bundesrat daran zu erinnern, dass bei der geplanten Transformation des 
Militärflugplatzes Dübendorf in zivile Nutzungen gefälschte Dokumente im Spiel sind. Der Synthesebericht 
zur zivilen Umnutzung, der offenbar auslösender Moment der Verordnungsanpassung ist, ist eine solche 
CŅƭǎŎƘǳƴƎά. Das Schreiben bezweckt: 
Å Den Sachverhalt bewusst machen und dokumentieren. 
Å Auf den Sachverhalt der staatlichen Bevorteilung und Begünstigung der Firma Nomad Technics 

aufmerksam machen. 
Å Darauf aufmerksam machen, dass auf Fälschung beruhende Dokumente und Beschlüsse nichtig 

sind. 
Å Darauf aufmerksam machen, dass Nichtigkeit der Fälschungen bei den anstehenden Entscheiden 

des Bundesrates ein Thema sein muss. 

 

http://www.ideafd.ch/
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Der dritte Hinweis betraf die Mitteilung von armasuisse betreffend seine Gesuche um 
Aktenzugang nach BGÖ (Bundesgesetz über das Öffentlichkeitsprinzip). Sie lautet: 
«Wir haben von der VWD ZH die Autorisation erhalten, die folgenden Dokumente zugänglich zu machen 
(per Einsichtnahme vor Ort): 

1. BRB vom 03.09.2014 zum MFpl DUB mit ÄK und Begleitdokumente  
2. Musterbaurechtsvertrag vom 10.12.2018             
3. Rahmenvertrag vom 10.12.2018               
4. Rahmenvereinbarung vom 10.12.2018   
5. Obligatorischer BR-VBS ZH vom 23./26.01.2017  
6. Machbarkeitsstudie armasuisse 2017     

Für den Generalmietvertrag der armasuisse mit der Arealentwicklungsgesellschaft IPZ AG vom 
15./21.12.2020 hat die IPZ AG auf Anfrage hin die Erlaubnis zur Einsichtnahme nicht erteilt». 
 

Mit dem vierten Hinweis informierte Cla Semadeni, dass er als Genossenschafter in die 
Genossenschaft Wasserversorgung Dübendorf WVD aufgenommen worden ist. 
 
Ausgangsthesen und Zielsetzung 
Nach diesen Hinweisen kam Cla Semadeni auf die Ausgangsthesen zu sprechen, die seinen 
Ausführungen zugrunde liegen: 
Å Der Kantonsrat hat am 28. November 2022 einen Verpflichtungskredit von CHF 8.2. Mio. für die 
αtƭŀƴǳƴƎ ŘŜǊ ¦ƳǎŜǘȊǳƴƎ ŘŜǎ YƻƴȊŜǇǘŜǎ α!Ǿƛŀǘƛƪ CƭǳƎǇƭŀǘȊ 5ǸōŜƴŘƻǊŦά erteilt. 

Å 5ŀǎ YƻƴȊŜǇǘ α!Ǿƛŀǘƛƪ CƭǳƎǇƭŀǘȊ 5ǸōŜƴŘƻǊŦά ǾƻƳ нмΦ aŅǊȊ нлнн ƛǎt unter der Projektleitung des 
Amtes für Mobilität entstanden.  

Å Das neue Konzept weicht vom Sachplan Militär SPM, wie er vom Bundesrat am 31. August 2016 
beschlossen worden ist, in wesentlichen Teilen ab. 

Å 5ŀǎ ƴŜǳŜ YƻƴȊŜǇǘ ƎǊǸƴŘŜǘ ŀǳŦ ŘŜƴ {ȅƴǘƘŜǎŜōŜǊƛŎƘǘ αCƭƛƎƘǘ tƭŀƴά ǳƴŘ ǎǘŜƭƭǘ ŜƛƴŜƴ ŀǾƛŀǘƛǎŎƘŜƴ 
Neuansatz dar. 

Å Das neue Konzept steht auch in Widerspruch zu Grundsatzentscheiden des Bundesrates, wie 
etwa 
- Flugplatz statt Flugfeld 
- Betriebskonzession statt Betriebsreglement 
- Immissionsgrenzwerte statt Planungswerte. 

Å Das Gemeindekonzept ist das einzige Aviatik-Konzept, das die Zustimmung der 
Stimmbürgerschaft der Standortgemeinden hat. Das kantonale Konzept ist nicht kompatibel mit 
dem Gemeindekonzept.  

Å Es zeichnet sich ab, dass das Gemeindekonzept mit der Firma Nomad Technics zum Einfallstor für 
der Businessjet-Betrieb wird.  

 

Cla Semadeni nannte in seinen einführenden Bemerkungen folgende Tagungsziele: 
Å Die Teilnehmenden kennen die bisher angedachten Aviatik-Konzepte auf dem Militärflugplatz 

Dübendorf. 
Å {ƛŜ ƪŜƴƴŜƴ ŘƛŜ ±ƻǊƎŜǎŎƘƛŎƘǘŜ ǳƴŘ ŘƛŜ {ǇŀƴƴǳƴƎǎŦŜƭŘŜǊ ȊǿƛǎŎƘŜƴ ŘŜƴ αaƛƭƛǘŀǊƛǎǘŜƴάΣ ŘŜƴ 
αwŜǎŜǊǾƛǎǘŜƴάΣ ŘŜƴ άbŀǘǳǊƛǎǘŜƴάΣ ŘŜƴ α±ŜǊŘƛŎƘǘŜǊƴάΣ ŘŜƴ αYƭƻǘŜƴŜǊά ǳƴŘ ŘŜƴ αLt½ƭŜǊάΦ  

Å Sie kennen die wesentlichen Unterschiede zwischen den sechs Konzepttypen 
- Konzept gemäss Sachplan Militär 
- Konzept Bundesbasis 
- Konzept Forum Flugplatz Dübendorf 
- Gemeindekonzept 
- Konzept der Flugplatz Dübendorf AG (FDAG) 
- Konzept des Kantons Zürich. 

Å Die Teilnehmenden kennen den immer noch behördenverbindlichen Sachplan Militär SPM und 
die wesentlichen Festlegungen im Objektblatt (Text und Karte). 

Å Sie kennen die beschlossenen, aber vom Bundesrat noch nicht genehmigten Festlegung im 
Kantonalen Richtplan (Beschluss Kantonsrat Zürich vom 5. Dezember 2022). 
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Å Sie sind in der Lage einzuschäǘȊŜƴΣ ƻō Řŀǎ αDŜƳŜƛƴŘŜƪƻƴȊŜǇǘά ƎŜƎŜƴǸōŜǊ ŘŜƳ αƪŀƴǘƻƴŀƭŜƴ 
YƻƴȊŜǇǘά ōŜǎǘŜƘŜƴ ƪŀƴƴ ƻŘŜǊ ƴƛŎƘǘ. 

Å Sie kennen die Umsetzungsschritte des Planungskredites von CHF 8.2 Mio. bis zur neuen Vorlage 
an den Kantonsrat ZH.  

Å Sie kennen die Mitwirkungsmöglichkeiten (inkl. Referendum). 

 
 

B.   Einführungsreferat   
Der Referent Cla Semadeni ging in seinem Referat auf folgende Punkte ein: 

1. Zur Geschichte der Aviatik seit 1990 
2. Vorstellen der sechs Aviatik-Konzepte 

1. Sachplan Militär SPM, Objektblatt 1916 
2. Bundesbasis, Stand Plangenehmigungsverfahren 
3. Konzeptgeschichte des Forums Flugplatz Dübendorf 
4. Gemeindekonzept (Initiative und Gegenvorschlag) 
5. Das Konzept FDAG (Flugplatz Dübendorf AG) 
6. Das Aviatik-Konzept des Kantons Zürich gemäss Beschluss des Kantonsrates 

3. Zusammenfassung 
 
 
1   
Zur Geschichte der Aviatik seit 1990 
 
1.1 
Aviatik in den 90iger Jahren 
Å In den 90iger Jahren beginnt man über die Zukunft der Aviatik auf dem 

Militärflugplatz Dübendorf zu spekulieren und zu disputieren. 
Å Kanton und Gemeinden sehen in der militärischen Aviatik keine Zukunft. Sie sehen 
Řŀǎ !ǊŜŀƭ ŀƭǎ ƭŀƴƎŦǊƛǎǘƛƎŜ ǎǘǊŀǘŜƎƛǎŎƘŜ [ŀƴŘǊŜǎŜǊǾŜ ŦǸǊ α{ƻƴŘŜǊƴǳǘȊǳƴƎŜƴάΦ 

Å 5ŜǊ .ǳƴŘ ƛǎǘ ƛƴ ŘŜǊ 5ŜŦŜƴǎƛǾŜ ǳƴŘ ŀǳŦ ŘŜƳ αŀǾƛŀǘƛǎŎƘŜƴά wǸŎƪȊǳƎΦ 5ŀǎ 
Stationierungskonzept sieht in Dübendorf keinen Luftwaffenstützpunkt mehr vor.  

Å Es macht sich immer mehr ein Graben auf zwischen Bund einerseits und Kanton und 
Standortgemeinden anderseits. 

 
1.2 
Aviatik um 2000 
Å Anfangs 2000 spricht sich der Regierungsrat des Kantons Zürich gegen eine weitere 

Nutzung des Areales des Militärflugplatzes Dübendorf aus. Einzig eine Teilnutzung als 
Helikopterbasis für Armee und REGA soll weiterhin möglich bleiben. 

Å Die Region und die Gemeinden unterstützen diese kantonale Haltung.  
Å Der Bund entscheidet jedoch anders. Er kommuniziert, dass er an einer weiteren 

fliegerischen Nutzung des Militärflugplatzes Dübendorf festhält und dass Offerten für 
mögliche zivile Flugplatzbetreiber eingeholt werden. Die Idee einer privaten 
Flugplatzbetreiberin ist geboren. 

Å Kanton, Region und Standortgemeinden setzen sich für eine integrale Planung 
(Testplanung?) des Areales und seiner Aviatik ein. Sie geben damit Gegensteuer.  
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1.3 
Aviatik 2000 bis 2010 
Å Bund, Kanton und Gemeinden entscheiden sich für eine Testplanung unter der 

Leitung von Prof. Bernd Scholl mit Entwicklungsszenarien mit und ohne Piste: 
Ergebnis: Vorzug ohne Piste.  

Å Der Regierungsrat will αdie Entwicklung des Flugplatzareales in der Zukunft nach den 
Ergebnissen der Testplanung, ohne aviatische Nutzung, weiterverfolgenά. (RRB Nr. 
751/2010) 

Å Der Bund teilt mit: 
- 6.12.2014: Aufgabe Luftwaffenstützpunkt mit Kampfjets. 
- Juli 2005 (Stationierungskonzept): Militärflugplatz Dübendorf wird 
  mittelfristig nicht mehr benötigt. 
- 9. Mai 2008: Militärflugplatz Dübendorf wird bis 2014 als Helikopter- und 
  Lufttransportbasis dienen; Option darüber hinaus bleibt bestehen. 
- 8. Mai 2009: endgültiger Verzicht auf Wiederaufnahme Kampfjetbetrieb. 

 
1.4 
Aviatik um 2010 
Å Abschluss der Testplanung. 
Å Der Regierungsrat legt aufgrund der Testplanung seine Haltung zur künftigen 

Nutzung des Militärflugplatzes im RRB Nr. 751/2010 fest. Er spricht sich klar gegen 
eine weitere aviatische Nutzung des Flugplatzareales aus. Einzig eine weitere 
Teilnutzung als Helikopterbasis für die Armee und die REGA soll möglich bleiben. Das 
Areal soll als αstrategische Landreserve für Nutzungen mit grösserem Flächenbedarf 
und von kantonaler und nationaler Bedeutung, namentlich für die Ansiedlung eines 
nationalen Innovationsparks, freigehalten werdenά. Diese Haltung wurde in der 
Richtplanvorlage vom 28. März 2012 (Vorlage 4882) bestätigt. 

Å Das Forschungs- und Innovationsförderungsgesetz FIFG tritt auf den Plan. 
Å Die Flughafen Dübendorf AD (FDAG) macht sich an die Arbeit. 
Å Der Bundesrat entscheidet, αvorderhand an einer fliegerischen Nutzung des 

Flugplatzes Dübendorf festzuhaltenά. 
Å Medienmitteilung vom 28.02.2013: Der Regierungsrat reagiert mit Unverständnis auf 

die neuen Pläne des Bundes. Er beklagt sich, dass er zu diesem Entscheid nicht 
angehört und damit vor vollendete Tatsachen gestellt worden ist. Zudem stellt er 
fest, dass der Entscheid namentlich vor dem Hintergrund der laufenden Diskussionen 
ȊǳƳ CƭǳƎƘŀŦŜƴ YƭƻǘŜƴ ƴƛŎƘǘ ƴŀŎƘǾƻƭƭȊƛŜƘōŀǊ ƛǎǘΦ 9Ǌ ƳŜƛƴǘΣ Řŀǎǎ αŜƛƴŜ ǸōŜǊ WŀƘǊȊŜƘƴǘŜ 
anhaltende Planungs- und Rechtsunsicherheit kontraproduktiv wäre und zahlreiche, 
aus Sicht der Gemeinden und des Kantons bedeutsame Entwicklungen hemmen oder 
gar verhindern würde.  

Å Regierung ist dezidiert gegen die zivil- und militäraviatische Nutzung. 
 
1.5 
Aviatik um 2015 
Å Kehrtwende des Regierungsrates. 
Å Das Dreifachnutzungskonzept des Bundes mit Bundesbasis, ziviles Flugfeld und 

Innovationspark wird forciert. 
Å Der Bund arbeitet am Sachplan Militär SPM, um den Switzerland Innovation Park, 

Hubstandort Dübendorf, zu ermöglichen. 
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Å Der auserkorene zivile Flugplatzbetreiber FDAG arbeite am Vorprojekt und am 
Sachplan Infrastruktur Luftfahrt (SIL). 

Å Die Standortgemeinden arbeiten an einem aviatischen Gemeindekonzept. 
Å 5ƛŜ {ǘƛŦǘǳƴƎ α{ǿƛǘȊŜǊƭŀƴŘ LƴƴƻǾŀǘƛƻƴ tŀǊƪ ½ǸǊƛŎƘ ά ǘǊƛǘǘ ŀǳŦ ŘŜƴ tƭŀƴΦ 
Å Unter der Federführung der Volkswirtschaftsdirektion ZH wird die städtebauliche 

Studie zum Innovationspark Zürich, Hubstandort Dübendorf, die in Form eines 
Masterplanes ergehen wird, finalisiert (70ha). 

Å Die Baudirektion ZH legt die Teilrevision des kantonalen Richtplanes 
άLƴƴƻǾŀǘƛƻƴǎǇŀǊƪ ½ǸǊƛŎƘΣ IǳōǎǘŀƴŘƻǊǘ 5ǸōŜƴŘƻǊŦά, im Mittwirkungsverfahren 
öffentlich auf.  

Å Mitwirkungsschreiben Cla Semadeni. 
 

Bild 1: Dreifachnutzungskonzept 

 
 
 
2 
Aviatik-Konzepte 
Der Referent fokussierte seine Erläuterungen in der Folge auf die Charakteristiken folgender 
Aviatik-Konzepte: 

2.1 Sachplan Militär SPM 
2.2 Bundesbasis  
2.3 Forum Flugplatz Dübendorf 
2.4 Gemeindekonzept 
2.5 Flugplatz Dübendorf AG (FDAG-Konzept) 
2.6 Kanton Zürich 

 
2.1 
Sachplan Militär SPM 

1. Der Sachplan Militär (SPM) mit dem Objektblatt des Militärflugplatzes Dübendorf ist 
am 31. August 2016 vom Bundesrat erlassen worden. 

2. Der SPM ist behördenverbindlich. 
3. In der Karte sind dargestellt 

- Flugplatzperimeter (Festsetzung) 
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- Fläche Innovationspark (Festsetzung) 
- Perimeter Militärflugplatz und Waffen- und Schiessplatz Dübendorf 
- Gemeindegrenzen. 

4. Der SPM beschreibt den Hauptzweck heute und legt zwei Varianten für den künftigen 
Hauptzweck fest: 
- Variante militärisch 
- Variante zivile Umnutzung (Neuanlage) mit militärischer 
  Mitbenutzung. 

 
Bild 2: Sachplan Militär SPM, Objektblatt Militärflugplatz Dübendorf 

 
  
Bild 3: Festlegungen im Objektblatt Sachplan Militär SPM 
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Fazit ς Stand heute: Aviatik-Konzept Sachplan Militär 
1. 5ŀǎ YƻƴȊŜǇǘ α{ŀŎƘǇƭŀƴ aƛƭƛǘŅǊά ƛǎǘ ǾƻƳ .ǳƴŘŜǎǊŀǘ ŀƳ омΦ !ǳƎǳǎǘ нлмс ŦŜǎǘƎŜƭŜƎǘ 

worden. 
2. Die Festlegungen des Bundesrates gelten als räumlich abgestimmt und sind 

behördenverbindlich. Ein Beschluss zur Revision Sachplanfestlegungen existiert 
bisher nicht. 

3. Die Festlegungen sind allseits anerkannt und müss(t)en in den laufenden 
Planungsverfahren berücksichtigt werden. 

4. 5ŜǊ ǎƻƎŜƴŀƴƴǘŜ α{ȅƴǘƘŜǎŜōŜǊƛŎƘǘά Ƴƛǘ ŘŜƳ αǊŅǳƳƭƛŎƘŜƴ ½ƛŜƭōƛƭŘά ǳƴŘ ŘŜƴ ƭŀǳŦŜƴŘŜƴ 
Umsetzungsvorlagen auf Stufe Kanton, Region und Gemeinden stehen in 
Widerspruch zum Sachplan. 

 
2.2 
Bundesbasis 

1. Im Rahmen des tƭŀƴƎŜƴŜƘƳƛƎǳƴƎǎǾŜǊŦŀƘǊŜƴǎ ŘŜǎ tǊƻƧŜƪǘŜǎ αbŜǳōŀǳ .ǳƴŘŜǎōŀǎƛǎά 
hat die Luftwaffe auch den Entwurf eines Betriebsreglements öffentlich aufgelegt. 

2. Das Verfahren ist wegen zahlreicher Beschwerden noch im Anfangsstadium 
anhängig. 

3. Das Reglement regelt den Flugbetrieb der Bundesbasis sowie den Übergangsbetrieb 
auf dem Militärflugplatz Dübendorf bis zur Klärung der Zukunft der Piste. Das 
wŜƎƭŜƳŜƴǘ ǘǊƛǘǘ Ƴƛǘ ŘŜǊ tƭŀƴƎŜƴŜƘƳƛƎǳƴƎ ŘŜǎ tǊƻƧŜƪǘŜǎ αbŜǳōŀǳ .ǳƴŘŜǎōŀǎƛǎά ƛƴ 
Kraft. 

4. Flugplatzhalter ist die Schweizerische Eidgenossenschaft, vertreten durch das 
Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport VBS 

5. Die Flugplatzleitung obliegt der Luftwaffe (Kommando Operationen Luftwaffe)  
6. Für die zivile Mitbenützung folgender Benützerkategorien gelten spezielle 

Regelungen (wie heute): 
- Verein Freunde der Luftwaffe 
- REGA 
- Kapo 
- Partner Innovationspark (Forschungsflüge) 

7. Flugbetriebszeiten: 
- ordentlichen Flugbetriebszeiten für Flächenflugzeuge und Helikopter:  
Montag ς Freitag: 0730 ς 1200 und 1315 - 1700 (Lokalzeit) 
- Nachtflüge für Propellerflugzeuge und Helikopter : 
Montag und Dienstag (Oktober bis März): 1700 ς 2200 Lokalzeit 
Dienstag, Reserve Donnerstag (April bis September, ohne Juni /Juli: 2230 ς 2300 
Lokalzeit 
- Fortbildungsdienst der Truppe (FDT) 
Montag bis Freitag: 0730 ς 2200 Lokalzeit 
- Beschriebene Ausnahmefälle können vom Chef Flugplatz bewilligt werden 
- An allgemeinen und kantonalen Feiertagen bleibt der Flugplatz geschlossen 

 
Fazit ς Stand heute: Aviatik-Konzept Bundesbasis 

1. 5ŀǎ YƻƴȊŜǇǘ α.ǳƴŘŜǎōŀǎƛǎά ŜƴǘǎǇǊƛŎƘǘ ŘŜǊ {ŀŎƘǇƭŀƴǾŀǊƛŀƴǘŜ αƳƛƭƛǘŅǊƛǎŎƘŜ Nutzungά. 
2. Das Konzept hat Übergangscharakter. 
3. Das Konzept entspricht der heutigen Benützungsverhältnisse. 
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4. Die Auswirkungen der am 26. April 2023 teilrevidierten Verordnung über die 
Infrastruktur der Luftfahrt, Inkrafttreten 1. Juni 2023, sind unklar, da mit der 
Teilrevision des Bundesrates auch Flüge der Firma Nomads Technics AG zugelassen 
werden sollen. 

5. 5ƛŜ ƴŜǳŜ wŜƎŜƭǳƴƎ ōŜǎŀƎǘΣ Řŀǎǎ ŘƛŜ α{ǳŎƘ-, Rettungs- und Polizeiflüge sowie solche 
ŘŜǎ ½ƻƭƭǎ ƴƛŎƘǘ ŘŜƳ YƻƴǘƛƴƎŜƴǘ Ǿƻƴ ȊƛǾƛƭŜƴ CƭǸƎŜƴ ŀƴƎŜǊŜŎƘƴŜǘ ǿŜǊŘŜƴάΦ 

 
2.3 
Forum Flugplatz Dübendorf 
Unter Federführung des Forums Flugplatz Dübendorf etabliert sich um die 
WŀƘǊǘŀǳǎŜƴŘǿŜƴŘŜ ŜƛƴŜ ά¢ŀǎƪŦƻǊŎŜ CƭǳƎǇƭŀǘȊ 5ǸōŜƴŘƻǊŦά, die zwei alternative Aviatik-
Konzepte erarbeitete: 
a. zuerst ein alternatives Stationierungskonzept für die Schweizer Luftwaffe, 
b. dann einen militärisch-zivilen Mischbetrieb. 
a. Alternatives Stationierungskonzept 

1. Die Taskforce Flugplatz Dübendorf publiziert am 7. Januar 2005 Ŝƛƴ αAlternatives 
Stationierungskonzept für die Schweizer Luftwaffeά. 

2. Gemäss diesem alternativen Stationierungskonzept soll Dübendorf als ein 
Hauptstandorte der Schweizer Luftwaffe weiterbetrieben werden. 

3. Darin wird beantragt, das vom VBS präsentierte Stationierungskonzept zwecks 
Überarbeitung zurückzuweisen. 

4. Mit Schreiben vom 26. Februar 2004 gelangt das Forum Flugplatz Dübendorf an 
Bundesrat Samuel Schmid, Chef VBS, mit dem Ersuchen, den Abzug der Schweizer 
Luftwaffe auszusetzen, um keine negativen unumkehrbaren Präjudizien zu schaffen. 

b. Militärisch-ziviler Mischbetrieb 
5. Parallel zum alternativen Stationierungskonzept entwickelte die Taskforce Flugplatz 

Dübendorf unter der Leitung des Forums Flugplatz Dübendorf (zusammen mit der 
AVIVA Sektion Zürich) ein Mischbetriebskonzept. 

6. 5ŀǎ aƛǎŎƘōŜǘǊƛŜōǎƪƻƴȊŜǇǘ ōŜƛƴƘŀƭǘŜǘŜ ŘƛŜ {ǘǳŘƛŜ αhǇǘƛƳƛŜǊǳƴƎ ŘŜǎ 
ǾƻƭƪǎǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘƭƛŎƘŜƴ DŜǎŀƳǘƴǳǘȊŜǎ ŘŜǎ ƘŜǳǘƛƎŜƴ CƭǳƎǇƭŀǘȊŜǎ 5ǸōŜƴŘƻǊŦά όeGovern 
AG), in der die Ergebnisse der einzelnen Testplanungen mit Hilfe des 
Entscheidungsfindungs-LƴǎǘǊǳƳŜƴǘŜǎ αdecisionMakersά ǾŜǊƎƭƛŎƘŜƴ ǳƴŘ ŀǳǎƎŜǿŜǊǘŜǘ 
wurden. Das Konzept des militärisch-zivilen Mischnutzungsbetriebs erwies sich dabei 
als erfolgversprechendste Variante. 

7. !ƴ ŘƛŜǎŜƳ aƛǎŎƘōŜǘǊƛŜōǎƪƻƴȊŜǇǘ Ƴƛǘ мнΨллл CƭǳƎōŜǿŜƎǳƴƎŜƴ ƘŅƭǘ Řŀǎ Forum 
Flugplatz Dübendorf bis heute fest.  

8. Gemäss Forum Flugplatz Dübendorf lässt sich das Mischbetriebskonzept 
wirtschaftlich rechnen, weil keine wesentlichen Infrastrukturbauten (ausser Ausbau 
der Hallen 1-3) neu anfallen würden. 
 

Fazit ς Stand heute: Aviatik-Konzept Forum Flugplatz Dübendorf  
1. 5ŀǎ YƻƴȊŜǇǘ αCƻǊǳƳ CƭǳƎǇƭŀǘȊ 5ǸōŜƴŘƻǊŦά hat keine Zustimmung gefunden: weder 

beim Bund noch beim Kanton und den Standortgemeinden.  
2. Der Verein erachtet das Konzept nach wie vor als fachlich abgestützt und machbar. 
3. Website: www.forum-flugplatz.ch  

 
 
 

http://www.forum-flugplatz.ch/
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2.4 
Gemeindekonzept 
Die drei Standortgemeinden des Militärflugplatzes Dübendorf entwickelten gemeinsam das 
Konzept αIƛǎǘƻǊƛǎŎƘŜǊ CƭǳƎǇƭŀǘȊ Ƴƛǘ ²ŜǊƪŦƭǸƎŜƴά als Alternative und Kompromisslösung zum 
vom Bundesrat ausgewählten FDAG-Konzept.  

1. Das Stimmvolk der Standortgemeinden des Militärflugplatzes Dübendorf, Volketswil 
und Wangen-Brüttisellen haben am 27. November 2017 mit grosser Mehrheit dem 
YƻƴȊŜǇǘ αIƛǎǘƻǊƛǎŎƘŜǊ CƭǳƎǇƭŀǘȊ Ƴƛǘ ²ŜǊƪŦƭǸƎŜƴ HFWά ȊǳƎŜǎǘƛƳƳǘΦ 

2. Die Abstimmungsvorlagen (Aviatik) umfasste 
- ŘƛŜ ±ƻƭƪǎƛƴƛǘƛŀǘƛǾŜ αYŜƛƴŜ ½ƛǾƛƭŀǾƛŀǘƛƪ ƛƴ 5ǸōŜƴŘƻǊŦά 
- DŜƎŜƴǾƻǊǎŎƘƭŀƎ ȊǳǊ ±ƻƭƪǎƛƴƛǘƛŀǘƛǾŜ αYŜƛƴŜ ½ƛǾƛƭŀǾƛŀǘƛƪ ƛƴ 5ǸōŜƴŘƻǊŦά 
- YǊŜŘƛǘǾƻǊƭŀƎŜ αIƛǎǘƻǊƛǎŎƘŜǊ CƭǳƎǇƭŀǘȊ Ƴƛǘ ²ŜǊƪŦƭǸƎŜƴά  

3. 5ŀǎ YƻƴȊŜǇǘ αIC²ά ƛǎǘ ǎŀŎƘǇƭŀƴƪƻƴŦƻǊƳΦ 
4. 5ŜǊ αCƭƛƎƘǘ tƭŀƴά ό{ȅƴǘƘŜǎŜōŜǊƛŎƘǘ Ƴƛǘ ǊŅǳƳƭƛŎƘŜm ½ƛŜƭōƛƭŘά ǳƴŘ ŘŜǎǎŜƴ ǾƻǊƎŜǎŜƘŜƴŜ 

Umsetzungsmassnahmen auf Stufe Kanton, Region und Standortgemeinden sowie 
Řŀǎ αƪŀƴǘƻƴŀƭŜ YƻƴȊŜǇǘά ǎǘŜƘŜƴ ƛƳ ²ƛŘŜǊǎǇǊǳŎƘ ȊǳƳ YƻƴȊŜǇǘ αIC²άΦ 

5. 5ŀǎ YƻƴȊŜǇǘ αIC²ά ƛǎǘ ŀƭǎ YƻƳǇǊƻƳƛǎǎǾƻǊǎŎƘƭŀƎ und als Alternative zum FDAG-
Konzept erarbeitet worden. 

 
Bild 3: Abstimmungsvorlagen 

 
 
Bild 4: Volksinitiative und Gegenvorschlag 
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Bild 5: Hauptziele Gemeindekonzept 

 
 
Bild 6: Organisation und Flugbetriebszeiten Gemeindekonzept 

 
 
Bild 7: Vergleich Gemeindekonzept ς Konzept FDAG ς Heute 

 
 
Bild 8: Abstimmungsplakat und historische Anbindung (1932) 
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Bild 10: Jahreskosten - Defizite 

 
 
Fazit ς Stand heute: Aviatik-Konzept Gemeindekonzept 

1. Zur Realisierung des Konzeptes ist am 12. Juli 2018 die gemischtwirtschaftliche 
!ƪǘƛŜƴƎŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘ α²C5 ²ŜǊƪŦƭǳƎǇƭŀǘȊ 5ǸōŜƴŘƻǊŦ !D ά ŀǳŦ ŘŜǊ .ŀǎƛǎ ŜƛƴŜǎ 
interkommunalen Vertrages zwischen den Standortgemeinden gegründet worden. 

2. Der Verwaltungsrat hat sich konstituiert. Zu Beginn wurde er von Stadtrat Martin 
Bäumle, Finanzvorstand Dübendorf, präsidiert. Aktueller Verwaltungsratspräsident 
ist Heinz Robert Köhli, Nomad Technics AG. 

3. Bis zu einer Zustimmung des Bundes sind die drei Gemeinden übereingekommen, 
dass die Stadt Dübendorf in dieser Phase den formellen Lead übernehmen soll. Die 
Gemeinden Volketswil und Wangen-Brüttisellen sind mit Darlehen an die AG 
eingebunden. 

4. 5ŀ ŘƛŜ {ǘŀŘǘ 5ǸōŜƴŘƻǊŦ ŘŜƴ αCƭƛƎƘǘ tƭŀƴά ǳƴǘŜǊȊŜƛŎƘƴŜǘ Ƙŀǘ ǳƴŘ Řŀ ȊǳǊȊŜƛǘ ŘŜǊ 
Kantonsratsbeschluss zur Aviatik in Umsetzung ist, sind der AG die Hände gebunden, 
gemäss Businessplan zu handeln.  

5. Das Konzept erfüllt die Kriterien: demokratisch, innovativ und stadtverträglich. Es gilt 
jedoch als Einfallstor für den Businessjet-Betrieb. 

6. Website: www.historischer-flugplatz.ch   
 
2.5 
FDAG-Konzept 
Dŀǎ αC5!D-Konzeptά ist vom Bundesrat gestoppt worden. Mit der privaten 
Flugfeldbetreiberin ist eine Ablösungsvereinbarung getroffen worden. Die planerischen 
Aktivitäten sind eingestellt worden. 
 
Bild 11: Pistenkonfiguration zivil-aviatische Nutzung 

 

http://www.historischer-flugplatz.ch/
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Bild 12: Prognose Flugbewegungen 

 
 
Bild 13: Flugzeugsparten 

 
 
Bild 14: Lärmkurven der beiden Konzepte «FDAG» und «Sachplan Militär SPM» 

 
 


